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2. D i e tatsächliche Anzei£jeji?3f licht ent sprechend § 2 2 3 StG' 
liegt vor, vre nai der Zeuge Tatsachen erfahren hat, die die 
Handlung- als Straftat charakterisieren und die Anseigepflicht 
begründen. Hie Kenntnis von der entsprechenden Straftat muß 
weiterhin vor ihrer Beendigung erlangt worden sein. Anzeige
pflicht bestellt deshalb nicht su derartigen Kenntnissen, die 
der Zeuge nach der Beendigung einer Straftat erhalten hat.

3. Aussageverweigerungsrechte zu Angehörigen gemäß § 26 (l)
Ziffer 1 - 3 und § 27 (4) bzw. gemäß § 2? (l) Ziffer 2 StPO 
bestehen immer dann nicht , wenn der Zeuge vom Vorliegen der 
Strafte.t vor deren Beendigung Kenntnis erhalten hat. Es ist 
unerheblich, ob er Anzeige erstattet hat oderAnicht.

% . %
4. Der Bürger muß unverzüglich seiner Anz^1 gepflicht nachkomrnen 

Er Kann, wenn er Anzeige erstattet 
derlichen Zeitpunkt als Zeuge voi’noin^Sia werden.
Zu Kenntnissen, die er wäiirepd. des tatsächlichen Vorlicgens der 
Anzeigepf licht , also bis 5Air^E,pendigung der anzeigepf liehtigen
Straftat da.zu erlangte, <^Q%i%hen Keine Äussageverveigenmgs-

. "Ki~rechte zu /mgehörigofF gefeäß § 2 6 ( 1 ) Ziffer 1 - 3  und 2? (4) 
bzw. gemäß § 27 ,( 1 ) Ziffer

nach zu .iecieni erf or-

2 StPO.

5- Ist der Zeuge der Anzeigepf licht nicht nachgekoimnen und dem zu
folge Straftäter nach § 225 StGB Kann er ein Aussageverveigerung 
recht aus § 27 (4) StPO hinsichtlich der Abwendung einer 
möglichen Strafverfolgung seiner eigenen Person ableiten, Sr 
kann aber auch auf dieses Recht verzichten und aussagen. Der 
Verzicht auf ein solches Recht ist endgültig. 6

6. Ein Zeuge hat zu Angehörigen' de facto hein Aussageverv;eigerungs- 
recht, wenn er auch Anzeige erstattet. Sn allen anderen Fällen 
ist auf Grund der Sachlage zu 4. das Aussageverweigerungsrecht 
gemäß § 27 (4) StPO gegeben.
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